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keit eines Jugendlichen sind seine entwicklungsbedingten Besonderheiten zu 
berücksichtigen und Maßnahmen einzuleiten, um die Erziehungsverhältnisse des 
Jugendlichen positiv zu gestalten und seine Persönlichkeitsentwicklung und sein 
Hineinwachsen in die gesellschaftliche Verantwortung wirksam zu unterstützen.

1. In § 65 werden die Anforderungen
festgelegt, die in bezug auf Lebensalter 
und erreichtes Entwicklungsniveau bei 
einem straffälligen Jugendlichen gege
ben sein müssen, um ihn strafrechtlich 
zur Verantwortung ziehen zu können.

2. Gemäß Abs. 1 tritt mit dem vollen
deten 14. Lebensjahr die Strafmündig
keit ein.

3. In Abs. 2 wird eine Legaldefinition 
für den Begriff Jugendlicher gegeben, 
die für das Strafrecht, das Strafverfah
rensrecht, das Strafvollzugsgesetz und 
das Wiedereingliederungsgesetz gilt. 
Das Jugendalter umfaßt demnach die 
gesamte Entwicklungsetappe vom 14. 
bis zum 18. Lebensjahr.
Personen, die noch nicht 14 Jahre alt 
sind (Kinder) sind strafunmündig und 
daher strafrechtlich nicht verantwort
lich.

4. Absatz 3 trägt den sich im Jugend
alter vollziehenden Entwicklungs- und 
Veränderungsprozessen Rechnung.
Die sich aus dem Jugendalter ergebende 
Spezifik für die Bewertung von Straf
taten wird vom Gesetzgeber generell 
dadurch berücksichtigt, daß die straf
rechtliche Verantwortlichkeit Jugendli
cher (4. Kapitel Allgemeiner Teil StGB) 
besonders ausgestaltet ist.
Absatz 3 orientiert daher sinngemäß 
und im Wortlaut nicht mehr auf die Be
rücksichtigung dieser bereits vom Ge
setz erfaßten allgemeinen Besonderhei
ten des Jugendalters, sondern auf 
individuell entwicklungsbedingte Mo
mente, die sich in der von dem Jugend
lichen begangenen Straftat ausdrük- 
ken.
Entwicklungsbedingte Besonderheiten 
werden bei der generellen Bewertung

der Tat und bei der Bemessung der er
forderlichen Maßnahmen entsprechend 
berücksichtigt. Absatz 3 ergänzt und 
konkretisiert demzufolge die Strafzu
messungsregeln (vgl. § 61). Er stellt in
soweit zugleich auch eine Verbindung 
zu den in der Vorbemerkung genannten 
Normativakten her, mit deren Hilfe die 
sozialistische Jugendpolitik realisiert 
wird. Neben Abs. 3 trägt auch § 71 den 
Besonderheiten Jugendlicher Rechnung. 
Nach dieser Norm können bei Verge
hen Jugendlicher auch Strafen ohne 
Freiheitsentzug ausgesprochen werden, 
sofern sie im verletzten Gesetz nicht 
ausdrücklich vorgesehen sind.
Die entwicklungsbedingten Besonder
heiten ergeben sich daraus, daß Jugend
liche sich noch im Prozeß der Bildung 
ihrer Persönlichkeit, insbesondere der 
Aneignung gesellschaftlicher Normen, 
Werte und sozialistischer Einstellungen 
sowie der Herausbildung der Fähigkei
ten zu gefestigtem verantwortungsbe
wußtem Verhalten befinden. Sie wer
den wesentlich von der Persönlichkeit 
des Jugendlichen und seinen Lebens
und Erziehungsbedingungen in ihrer 
Einheit und Wechselwirkung mitge
prägt. In ihren Erscheinungsformen 
sind diese entwicklungsbedingten Be
sonderheiten sehr vielfältig. Im Straf
verfahren haben sie nur dann Bedeu
tung, wenn ein Bezug zur Tat vorliegt. 
Deshalb sind sie in enger Verbindung 
mit der Entscheidungssituation und 
dem Tatgeschehen zu sehen.
Bei der Mehrzahl der Jugendlichen 
verläuft der Prozeß der Bildung der 
Persönlichkeit relativ komplikationslos, 
trotz der im Jugendalter mitunter auf
tretenden Unsicherheiten im Verhalten, 
Beeinflußbarkeit, Sensibilität, Impulsi
vität bzw. Unausgeglichenheit der Her
anwachsenden.
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